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Auswahl und  
Beantragung eines 
Hilfsmittels
Hilfsmittel gibt es wie Sand am Meer. Allein etwa 15 000 Hilfsmittel sind im 
Katalog der Krankenkassen verzeichnet. Wer nicht weiß, wonach er sucht 
bzw. was für seinen Fall als Unterstützung sinnvoll wäre, wird schnell den 
Überblick verlieren.

Damit Sie sich im Dschungel der Hilfsmittelbranche leichter zurecht finden, 
haben wir einen Leitfaden zum Thema verfasst. Er sagt Ihnen, wohin Sie 
sich wenden können, um einen Überblick zu gewinnen, worauf Sie bei der 
Auswahl achten müssen, wie und wohin Sie Ihren Antrag schreiben müssen 
und welche Kostenregelungen existieren. 
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

  Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Hilfsmittelangebot.  
	 Dazu können Sie kontaktieren: 

	 ein Sanitätsfachgeschäft

	 einen Reha-Technikbetrieb

	 Ihre Apotheke

	 einen Seniorenshop 

 	Bitten Sie auch Ihre Krankenkasse, Ihnen seriöse Hilfsmittelanbieter  
	 in Ihrer Nähe zu nennen.

 	Lassen Sie sich Informationsmaterial oder Kataloge mitgeben/ 
	 zusenden, um die Angebote in Ruhe zu Hause studieren zu können.

 	Nutzen Sie ggf. auch das Internet, um sich über Hilfsmittel zu  
	 informieren. Klären Sie dabei gleich,

	 inwiefern der Lieferant Ihnen im Falle einer Bestellung das  
		 Hilfsmittel liefert, montiert und Ihnen den Gebrauch vor Ort  
		 erklärt und 

	 wer bei falscher (Selbst-) Montage und unsachgemäßem  
		 Gebrauch des gekauften Hilfsmittels im Falle eines Unfalls haftet.

Informieren  
Sie sich1



Klären Sie Anwen-
dung und Einsatz-
gebiet mit einem 
Fachmann

2  	 Lassen Sie sich fachlich beraten. Achten Sie auf verständliche  
	 Erklärungen und freundliche Umgangsformen. 

 	 Beschreiben Sie dem Fachmann, in welchen Alltagssituationen Sie 
	 ein Hilfsmittel benötigen bzw. womit Sie im Alltag Probleme haben. 
	 Schildern Sie die Situation möglichst detailliert. Bei der Wahl eines  
	 Rollstuhls ist z.B. wichtig, ob er nur im Innen- oder auch im  
	 Außenbereich eingesetzt wird, ob er faltbar sein soll oder nicht.

 	 Fragen Sie nach konkreten Lösungsvorschlägen zu Ihrem Fall und  
	 lassen Sie sich passende Hilfsmittel zeigen. Machen Sie dabei klar,  
	 wer der eigentliche Anwender des Hilfsmittels ist – der Hilfsbedürftige  
	 selbst oder die pflegende Person. 
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

Ref.-Nr. 1001/1

Probieren Sie das 
Hilfsmittel aus3



 	Das Hilfsmittel muss den Anforderungen und Möglichkeiten des  
	 Anwenders genau entsprechen. Erscheint Ihnen die Handhabung zu 
	 kompliziert oder ist das Gerät Ihrer Meinung nach schwer zu  
	 bedienen, dann sollten Sie sich ein alternatives Hilfsmittel zeigen  
	 lassen.

Notizen

 
Klären Sie den  
Typen des  
Hilfsmittels	

4  	 Fragen Sie, ob es sich bei Ihrem gewünschten Artikel um ein  
	 Hilfsmittel oder ein Pflegehilfsmittel handelt und in welcher Form 
	 es im Hilfsmittelkatalog der Kassen eingetragen ist. 

	 Diese Unterscheidung ist wichtig, denn sie bestimmt, ob Sie das  
	 Hilfsmittel selbst bezahlen müssen bzw. an welche Stelle Sie Ihren  
	 Antrag zur Kostenübernahme stellen müssen (Krankenkasse oder  
	 Pflegekasse).

 
Beantragung Ihres 
Hilfsmittels bei der 
Krankenkasse

5  	Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt. Er muss Ihnen eine ärztliche  
	 Verordnung, d.h. ein Rezept für das Hilfsmittel ausstellen. 

	 Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Arzt genaue Angaben zum  
	 gewünschten Hilfsmittel machen. Wenn Sie z.B. einen Duschhocker  
	 mit 	Rücken- und Armlehne benötigen, muss dies genau so auf dem  
	 Rezept vermerkt sein, sonst bekommen Sie die einfache Ausführung  
	 ohne Lehnen.

 	Reichen Sie das Rezept bei Ihrem Fachgeschäft ein. Dieses leitet das  
	 Hilfsmittelrezept zur Prüfung an die Krankenkasse weiter.
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Notizen

 
Beantragung 
Ihres Pflegehilfs-
mittels bei der 
Pflegekasse

6  	 Sind  Sie als Antragsteller in eine der 3 gesetzlichen Pflegestufen 
	  eingeteilt, dann benötigen Sie keine ärztliche Verordnung. 

 	 Teilen Sie durch einen kurzen formlosen Antrag an die Pflegekasse 
	  Ihren Bedarf mit. Erwähnt werden müssen:

	  der Name des Patienten

	 das Geburtsdatum

	 genaue Angaben zum benötigten Pflegehilfsmittel

 	 Wurde Ihr Antrag von der Pflegekasse bewilligt, reichen Sie den  
	 Bescheid bei Ihrem Sanitätsfachgeschäft oder Ihrer Apotheke ein.

 
Lieferung und  
Montage7  	 Ihr Fachgeschäft liefert nach erfolgter Einreichung und Genehmigung  

	 des Rezepts das Hilfsmittel ins Haus. Es ist für die sachgerechte  
	 Montage verantwortlich und muss Sie über die richtige Bedienung  
	 informieren. 

 	 Üben Sie den Umgang mit dem Hilfsmittel in Anwesenheit des  
	 Lieferanten. Lassen Sie sich Ihre Fragen umfassend beantworten.  
	 Nur so ist Ihre Sicherheit bei Gebrauch gewährleistet.


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Notizen

 
Kosten	8 	 Auch bei bewilligten Hilfsmitteln müssen Sie in der Regel einen  

	 Teil der Kosten selbst tragen. 

	 Für Hilfsmittel (Bewilligung durch die Krankenkasse) beträgt Ihr  
	 Eigenanteil 10%, maximal jedoch 10,00 EUR pro Hilfsmittel.

	 Für Pflegehilfsmittel (Bewilligung durch die Pflegekasse) muss  
	 der Versicherte eine Zuzahlung von 10%, höchstens jedoch  
	 25,00 EUR pro Hilfsmittel bezahlen. Bei zum Verbrauch  
	 bestimmten Pflegehilfsmitteln (z.B. Desinfektionsmittel,  
	 Inkontinenz-Einlagen) werden monatliche Kosten bis zu  
	 31,00 EUR übernommen. Den Rest muss der Versicherte tragen.

	 Den Eigenanteil müssen Sie in der Regel direkt bei Lieferung Ihres  
	 Hilfsmittels an den Lieferanten des Fachgeschäfts bezahlen.  
	 Lassen Sie sich in diesem Fall eine Quittung geben.

 
Was tun bei  
Ablehnung Ihres  
Antrags?

9 	 Die Krankenkasse darf ein Hilfsmittel nur ablehnen, wenn eine  
	 andere Versorgung einen besseren therapeutischen Nutzen  
	 erzielt. Eine Ablehnung aus Kostengründen, also ein Hinweis auf 
	 Unwirtschaftlichkeit, ist vom Gesetzgeber nicht zugelassen.

	 Wird Ihr Antrag abgelehnt, dann können Sie dagegen Widerspruch  
	 bei der Kasse einlegen. Dies muss binnen 4 Wochen nach  
	 Zustellung des Bescheides geschehen.

	 Für Ihren Widerspruch müssen Sie Gründe angeben. Bitten Sie bei  
	 Bedarf Ihr Fachgeschäft, Ihren Hausarzt oder, soweit vorhanden,  
	 Ihren Pflegedienst um Argumentationshilfe gegenüber der  
	 Krankenkasse. 


